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Nutzungsbedingungen MZVO-Portal 

 

 

 

1. Mit der Nutzung des MZVO-Portals verpflichten Sie sich, Ihre Zugangsdaten keiner 

anderen Person mitzuteilen und mit der gebotenen Sorgfalt vor unbefugtem  

Gebrauch zu schützen. 

2. Eine Weitergabe Ihrer Zugangsdaten an Dritte ist nicht erlaubt. 

3. Der MZVO übernimmt keinerlei Haftung für Schäden am PC oder Betriebssystem  
des Nutzers 

4. Der Nutzer ist für die nötige Datensicherheit selbst verantwortlich. 

5. Das MZVO-Portals wird kostenfrei zur Verfügung gestellt und dient ausschließlich  

zur sicheren Erfassung und Übermittlung von Daten. 

 

Haftungsbeschränkung 

 

Im größtmöglichen, durch das anwendbare Recht gestatteten Umfang lehnen 

der Vermieter/Verkäufer/Hersteller der Software und dessen Lieferanten jede Haftung  

für irgendwelche besonderen, zufälligen, indirekten oder Folgeschäden (einschließlich,  
aber nicht beschränkt auf Schäden aus entgangenem Gewinn, Geschäftsunterbrechung,  

Verlust von Geschäftsinformationen oder irgendwelchen anderen Vermögensschäden) ab,  

die durch die Verwendung der Software oder durch die Tatsache, dass sie nicht verwendet  

werden kann, oder durch die Leistung bzw. Nichtleistung von Supportdiensten entstehen;  

dies gilt auch dann, wenn der Vermieter/Verkäufer/Hersteller der Software zuvor auf die  

Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen worden ist. 

 

In jedem Fall beschränkt sich die Haftung des Vermieters/Verkäufers/Herstellers der Software 

auf die für die Zeit eines eventuellen Nutzungsausfalls tatsächlich gezahlten Miete. 
 

Recht der Nachbesserung 

 

Ein Fehler gilt auch dann als behoben, wenn er durch Beachtung bestimmter  

Benutzungshinweise vermieden werden kann, soweit die Online-Anwendung dadurch  

nicht in seinen wesentlichen Funktionen eingeschränkt wird. 

 

Lesen sie bitte nachfolgende Nutzungsbedingungen aufmerksam und sorgfältig durch,  

bevor Sie die Online-Anwendung einsetzen. 

 
Durch Verwendung der Online-Anwendung akzeptieren Sie die vorstehenden Bedingungen 

     


